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 23.	EINWOHNERGEMEINDE OBERHÜNIGEN


Nr. 7/2011 vom 17. November 2011

Informationen zur ordentlichen Gemeindeversammlung
vom 02. Dezember 2011

Die ordentliche Gemeindeversammlung findet statt am
Freitag, 02. Dezember 2011, 20.00 Uhr, im Schulhaus Oberhünigen.
Wir laden alle interessierten Personen herzlich zu dieser Versammlung ein. Stimmberechtigt sind alle Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt und seit drei Monaten Wohnsitz in der Gemeinde Oberhünigen haben.

Traktanden

1.	Aufgabenübertragung Feuerwehr
	Ergänzung und Änderung Organisationsreglement und Anhänge; Beschlussfassung

2.	Personalreglement, Änderung Anhang II; Beschlussfassung

3.	Voranschlag 2012; Genehmigung und Festsetzung der Steueranlagen und Abgaben

4.	Wahlen Gemeinderat
	a)	Wiederwahl von Andreas Pfander und Thomas Glücki
	b)	Wahl eines neuen Mitgliedes anstelle von Renate Müller

5.	Wahlen Schulkommission
	a) Wiederwahl von Bernhard Krähenbühl und David Buchser

6.	Wahlen Rechnungsprüfungskommission
	a) Wiederwahl von Eduard Häni und Tanja Hodel

7.	Verschiedenes

Rechtsmittelbelehrung
Beschlüsse der Gemeindeversammlung können beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, mit Beschwerde (schriftlich und begründet) angefochten werden. Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage (in Wahlangelegenheiten 10 Tage) und beginnt am Tage nach der Gemeindeversammlung (Art. 41 und 67 a Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). In diesem Zusammenhang wird auf die Rügepflicht an der Versammlung hingewiesen (Art. 49 a Gemeindegesetz).

Protokoll
Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt 10 Tage nach der Gemeindeversammlung während 20 Tagen, d.h. vom 12. Dezember 2011 bis 03. Januar 2012, öffentlich zur Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung auf. Während der Auflage kann schriftlich Einsprache gegen das Protokoll beim Gemeinderat Oberhünigen eingereicht werden (Art. 64 OgR).


Aufgabenübertragung Feuerwehr
	Ergänzung und Änderung Organisationsreglement und Anhänge; Beschlussfassung

Allgemeines
Die Gebäudeversicherung des Kantons Bern (GVB) hat erhöhte Anforderungen an die Feuerwehren festgesetzt. Jede Feuerwehr im Kanton muss selbständig mit Atemschutz, Wärmebildkamera, Überdruckbelüfter, mobilen Rauchverschlüssen und Atemschutzgeräten ausgerüstet sein. Die Erfüllung der Anforderungen in Zusammenarbeit mit einer Stützpunktfeuerwehr wird nicht anerkannt. Die GVB kann die Auszahlung des jährlichen Betriebsbeitrages (für Oberhünigen ca. CHF 7‘000.00) von der Erfüllung der Mindestanforderungen abhängig machen. Für die Feuerwehr Oberhünigen sind die neuen Anforderungen zu gross und finanziell nicht mehr tragbar. Der Gemeinderat hat daher Verhandlungen mit umliegenden Feuerwehren aufgenommen, um die Möglichkeiten eines Zusammenschlusses zu klären. Da mit Konolfingen bereits ein Zusammenarbeitsvertrag für die Stützpunktfeuerwehr bestand und die Feuerwehr Oberhünigen auch bereits Übungen mit Konolfingen durchführte, wurde eine Fusion mit der Feuerwehr Konolfingen beschlossen. Zwei Arbeitsgruppen haben daraufhin die Details erarbeitet und den Zusammenschluss vorbereitet.

Rechtliches
Die Aufgabenübertragung wird in einem neuen Artikel 1 b im Organisationsreglement (OgR) geregelt. Die Gemeinde Oberhünigen überträgt den Bereich Feuerwehr vollumfänglich an die Einwohnergemeinde Konolfingen. Oberhünigen unterstellt sich in Feuerwehrbelangen dem Feuerwehrkommando Konolfingen. Im Feuerwehrbereich wird künftig das kommunale Recht der Gemeinde Konolfingen gelten. Die Einzelheiten werden in einem Zusammenarbeitsvertrag geregelt. Die Kompetenz zum Abschluss dieses Vertrages wird an den Gemeinderat übertragen. Die Kommission öffentliche Sicherheit sowie die Funktion des Feuerwehrkommandanten werden per 31. Dezember 2011 aufgehoben (Änderung Anhang I und III).
Das Reglement und die Verordnung öffentliche Sicherheit werden im Laufe des nächsten Jahres entsprechend angepasst.

Finanzielles
Bisher wurden die Ausgaben der Feuerwehr Oberhünigen mit den Ersatzabgaben sowie dem Beitrag der GVB gedeckt. Allfällige Ausgabenüberschüsse gingen zu Lasten der Laufenden Rechnung, d.h. wurden mittels Steuergeldern gedeckt. Nach dem Zusammenschluss mit der Feuerwehr Konolfingen werden sämtliche Ausgaben der Feuerwehr durch Konolfingen getragen. Die Gemeinde Oberhünigen wird die Ersatzabgaben nach dem Ansatz von Konolfingen einziehen. Die bezogenen Abgaben werden vollumfänglich an Konolfingen weitergeleitet. Der Ersatzbeitrag wird gemäss Verordnung öffentliche Sicherheit der Gemeinde Konolfingen neu 17 % der einfachen Steuer betragen (bisher 15.3 %). Konolfingen wird das Feuerwehrmagazin in Oberhünigen weiterhin nutzen und einen jährlichen Mietzins bezahlen. 

Neue Organisation
Nebst Oberhünigen haben sich auch die Gemeinden Häutligen, Mirchel und Niederhünigen für einen Zusammenschluss mit der Feuerwehr Konolfingen entschlossen. Die Feuerwehr Freimettigen hat bereits vor drei Jahren mit der Feuerwehr Konolfingen fusioniert und sehr gute Erfahrungen gemacht. Unter dem Namen «Feuerwehr Konolfingen» sollen ab dem 1. Januar 2012 rund 140 Feuerwehrangehörige aus allen beteiligten Gemeinden die neue gemeinsame Feuerwehr bilden. Die neue Wehr deckt eine Fläche von gut 32,5 km2 mit rund 7‘000 Einwohnerinnen und Einwohnern ab. Sie verfügt über einen hohen Ausrüstungsstand und erfüllt die kantonalen Vorgaben problemlos. Es sind vier Löschzüge vorgesehen: Oberhünigen-Mirchel, Freimettigen-Konolfingen-Niederhünigen, Häutligen-Konolfingen sowie ein Pikettzug. Aus jeder Anschlussgemeinde wird ein Mitglied im neuen Feuerwehrkommando Einsitz nehmen.

Die GVB unterstützt den Zusammenschluss der Feuerwehren mit einem Beitrag von rund CHF 350‘000.00. Der von Oberhünigen ausgelöste Anteil beträgt rund CHF 50‘000.00.

Die Änderung des Organisationsreglementes liegt vom 03. November bis zum 02. Dezember 2011 öffentlich in der Gemeindeverwaltung Oberhünigen in Zäziwil zur Einsichtnahme auf.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Ergänzung des Organisationsreglementes (Art. 1 b) und die Änderung der Anhänge I und III, gültig ab 01. Januar 2012, zu genehmigen.

Personalreglement, Änderung Anhang II; Beschlussfassung

Das Personalreglement ist seit dem 01. Januar 2009 in Kraft. Es hat sich gezeigt, dass die Ansätze des Gemeinderates und der Kommissionsmitglieder im Vergleich zum Aufwand an der unteren Grenze liegen. Die Aufgaben und Anforderungen an die einzelnen Mitglieder verlangen einen immer grösser werdenden Einsatz. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, die Entschädigungen des Gemeinderates und der Kommissionen ab dem Jahr 2012 zu erhöhen. Die Ansätze für Tag- und Sitzungsgelder sowie für Verrichtungen der Gemeinderats- und Kommissionsmitglieder sollen neu zum Gemeindewerkansatz für Fachpersonal (z.Zt. CHF 25.00/Std.) berechnet werden. Infolge Zusammenschluss mit der Feuerwehr Konolfingen können die Entschädigungen der Kommission öffentliche Sicherheit gestrichen werden.

Die Änderungen haben eine geringe Auswirkung auf das Budget 2012 und sind bereits darin eingerechnet.

Die Änderung des Anhanges II zum Personalreglement liegt vom 03. November bis zum 02. Dezember 2011 öffentlich zur Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung Oberhünigen in Zäziwil auf. Der Anhang wird auch an der Versammlung abgegeben.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Änderung des Anhanges II zum Personalreglement, gültig ab 01. Januar 2012, zu genehmigen.


Voranschlag 2012; Genehmigung und Festsetzung
der Steueranlagen und Abgaben

Ergebnis Voranschlag
Der Voranschlag 2012 schliesst bei einer gleichbleibenden Steueranlage von 1.68 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 73‘600.00 ab. Im Vergleich zum Vorjahresbudget 2011 ergibt sich damit eine Verschlechterung des Budgets um CHF 34‘800.00.

Oberhünigen muss im Budgetjahr 2012 mit folgenden Mehraufwänden bzw. Mindererträgen rechnen:
· Rückgang der Steuererträge in Folge Steuergesetzrevision
· Erhöhung der Entschädigungen an Kommissions- und Gemeinderatsmitglieder; Vereinheitlichung der Stundenansätze
· Praxisänderung im Finanz- und Lastenausgleich (FILAG 2012)
· Änderung der Abrechnungspraxis von Schulgeldern von und an andere Gemeinden 
· Stetig zunehmende Kinderzahlen führen zu höheren Ausgaben in der Volksschule
· Mehrkosten für schulärztliche- und schulzahnärztliche Pflege in Folge höherer Kinderzahlen
· Höhere Unterhaltskosten an der Schulliegenschaft

Im Gegensatz dazu fallen unter anderem folgende nennenswerten Ausgaben der Gemeinde Oberhünigen weg bzw. kann mit nachfolgenden Mehrerträgen gerechnet werden:
· Beiträge an den Kanton für die amtliche Vermessung
· Beiträge an den Gemeindeverband für das Mietamt
· Ausgaben im Bereich Feuerwehr infolge Fusion mit der Feuerwehr Konolfingen
· Reduktion des baulichen Unterhalts im Bereich Zivilschutz
· Reduktion der Schulgelder an andere Gemeinden
· Auflösung der Rückstellung infolge Steuergesetzrevision (vgl. Voranschlag 2011)
· Beitrag des Kantons für Gemeinden mit einem erhöhten Aufwand pro Einwohner im Bereich Schule (FILAG 2012)
· Rückgang der Unterhaltskosten für Gemeindestrassen

Finanz- und Lastenausgleich 2012 (FILAG 2012)
Mit den Reformen wird der gesamte Finanz- und Lastenausgleich substantiell verbessert: Verschiedene Fehlanreize werden eliminiert. Damit wird ein Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft und der Gemeindeautonomie sowie zur Steigerung der Effizienz geleistet.
Im Zentrum stehen folgende Reformen:
· Mittel beim Finanzausgleich gerechter verteilen, d.h. Ausgleich zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden
· Sonderlasten der ländlichen Gemeinden stärker abgelten
· Anreize und Controlling in der Sozialhilfe verstärken
· Eigenverantwortung der Gemeinden in der Volksschule erhöhen
· Ausgleich bei Fusionen verlängern
· Auswirkungen abfedern

Neue Finanzierung Volksschule ab Schuljahr 2012/2013 (NFV)
Die neue Finanzierungsregelung bei der Volksschule tritt erst ab dem 1. August 2012 in Kraft (ab Schuljahr 2012/2013). Die ersten sieben Monate des Jahres 2012 werden noch nach bisheriger Finanzierungsregelung abgerechnet.


Die Finanzierung der Lehrergehaltskosten wird zurzeit im Verhältnis von ca. 50 % Kanton zu 50 % Gemeinden aufgeteilt. Dieses Finanzierungsmodell wurde überarbeitet, weil die Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Kanton sinkt und damit die Gemeinden ihre Schulstrukturen anpassen müssen. Das geltende Finanzierungsmodell bietet dazu zu wenig Anreize und Handlungsspielräume. Zusätzlich sollen neue Angebote (Tagesschulen, Frühfranzösisch usw.) eingeführt werden und der Schuleintritt flexibler und früher erfolgen (Basisstufe). Dem steht die angespannte Finanzlage des Kantons und vieler Gemeinden gegenüber.

Mit seiner Mischung zwischen solidarischem Ausgleich und verursacherbezogener Leistungsfinanzierung berücksichtigt das neue Finanzierungsmodell der Volksschule die unterschiedlichen Voraussetzungen, unter denen die Gemeinden ihre Schule organisieren und finanzieren müssen. Ausserdem erhalten die Gemeinden mit dem neuen Modell volle Kostentransparenz.

Die Umstellung auf NFV führt in der Gemeinde Oberhünigen zu deutlichen Mehrausgaben. Die Gemeinde Oberhünigen führt eine Gesamtschule mit Mehrjahrgangsklassen, welche sich negativ auf die Berechnungen der Kosten auswirken. Aufgrund der Mehrbelastung für die Gemeinde wurde von Seiten Kanton ein zusätzlicher Beitrag an den Bereich Schule in Aussicht gestellt. Auch werden künftig die Beiträge des Kantons nicht mehr an die Schulortgemeinde sondern an die Wohnsitzgemeinde ausgerichtet, weshalb die Kosten und Beiträge für Kinder an auswärtigen Schulen deutlich zunehmen werden.

Antrag des Gemeinderates

a)	Festsetzen der Gemeindesteuern und Abgaben für das Jahr 2012 (wie bisher):
	-	Einkommens-, Vermögens- und Vermögensgewinnsteuern auf das 
1.68-fache der gesetzlichen Einheitsansätze
	-	Liegenschaftssteuern 1.5 o/oo des amtlichen Wertes
	-	Hundetaxe CHF 20.-- pro Tier
b)	Genehmigung des Voranschlages 2012, abschliessend mit einem Aufwandüberschuss von CHF 73‘600.00.

Auf der letzten Seite ist der Zusammenzug der Laufenden Rechnung ersichtlich. Der vollständige Voranschlag kann bei der Gemeindeverwaltung Oberhünigen in Zäziwil bezogen werden; er wird ausserdem an der Gemeindeversammlung abgegeben.




Wahlen Gemeinderat

a)	Wiederwahlen
	Die Amtsdauern von Andreas Pfander und Thomas Glücki laufen am 31. Dezember 2011 ab. Andreas Pfander ist seit dem 01. Januar 2000 Mitglied des Gemeinderates und amtet als Vizepräsident. Er hat die Ressorts Finanzen, Gemeindeliegenschaften und Kehrichtentsorgung inne.

	Thomas Glücki wurde an der letzten Dezember-Gemeindeversammlung für den Rest der Amtsdauer von Beat Stucki gewählt. Er hat die Ressorts Baupolizei, Landwirtschaft/Forsten, Ortspolizei und Wasserversorgung inne. 

Beide Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

	Antrag des Gemeinderates

	Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgende Mitglieder des Gemeinderates für die Amtsperiode vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2015 wiederzuwählen:

	-	Pfander Andreas, geb. 1957, Lochmattstrasse 42, 3504 Oberhünigen
	-	Glücki Thomas, geb. 1972, Breitmatt 1, 3504 Oberhünigen,


b)	Wahl eines neuen Mitgliedes anstelle von Renate Müller
	Renate Müller hat auf Ende Dezember 2011 die Demission als Mitglied des Gemeinderates eingereicht. Sie hat die Ressorts Erziehung, Schulliegenschaften, Soziales, Gesundheitswesen und Jugendarbeit inne. Als Ressortchefin Erziehung ist sie von Amtes wegen Mitglied der Schulkommission, seit 01. Januar 2011 amtet sie in der Schulkommission als Präsidentin. Die Amtsdauer von Renate Müller läuft noch bis zum 31. Dezember 2013.

	Antrag des Gemeinderates

	Der Gemeindeversammlung wird Beatrice Wittwer, geb. 1975, Neumoos 7, 3504 Oberhünigen, als Mitglied des Gemeinderates für den Rest der Amtsdauer von Renate Müller vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2013 zur Wahl vorgeschlagen.




Wahlen Schulkommission

Die Amtsdauern von Bernhard Krähenbühl und David Buchser laufen am 31. Dezember 2011 ab. Sie sind beide seit 01. Januar 2011 Mitglied der Schulkommission und haben die Amtsdauern der vorzeitig zurückgetretenen Adrian Kneubühl und Thomas Siegenthaler beendet.

Bernhard Krähenbühl ist Vizepräsident der Kommission und hat die Ressorts Schulliegenschaften, Schulmobiliar sowie Stundenplan und Ferienplan inne. David Buchser betreut die Ressorts Sekundarschule Grosshöchstetten und Unterschule. Er ist ebenfalls Mitglied der Sekundarschulkommission Grosshöchstetten.

Beide Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgende Mitglieder der Schulkommission für die Amtsperiode vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2015 wiederzuwählen:

-	Krähenbühl Bernhard, geb. 1978, Hünigenstrasse 30, 3504 Oberhünigen
-	Buchser David, geb. 1973, Höhe 1, 3504 Oberhünigen


Wahl Rechnungsprüfungskommission 

Die Amtsdauern von Eduard Häni und Tanja Hodel laufen per 31. Dezember 2011 ab. Eduard Häni ist seit dem 01. Januar 2008 Mitglied der Rechnungsprüfungskommission, Tanja Hodel seit 01. Januar 2011. Sie hat die Amtsdauer des vorzeitig zurückgetretenen Andres Käser noch beendet.

Beide Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgende Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission für die Amtsperiode vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2015 wiederzuwählen:

	-	Hodel Tanja, geb. 1980, Schwendlenstrasse 40, 3504 Oberhünigen
	-	Häni Eduard, geb. 1952, Doktorgässli 8, 3532 Zäziwil


Für alle Wahlen gilt:
Es besteht die Möglichkeit, dass die Stimmberechtigten anlässlich der Gemeindeversammlung zusätzliche Wahlvorschläge unterbreiten können. Wir bitten jedoch darum, die vorgeschlagene/n Person/en vorgängig anzufragen, ob sie zur Übernahme des Amtes bereit ist/sind.


50 Jahre Schulhaus Oberhünigen 1961 - 2011

Das Schulhaus Oberhünigen kann in diesem Jahr das 50jährige Jubiläum feiern. Der Gemeinderat verzichtet darauf, ein grosses Fest zu veranstalten, orientiert aber anlässlich der Gemeindeversammlung über die Art und Weise, wie der Schulhausbau damals zustande kam.

Nach dem offiziellen Teil der Gemeindeversammlung offeriert der Gemeinderat allen Anwesenden Hamme und Züpfe sowie Kaffee und Kuchen. Das Schwyzerörgeliquartett Kleeblatt wird den zweiten Teil zudem musikalisch umrahmen. Besten Dank bereits im Voraus!


Kurzinformationen

Öffnungszeiten Weihnachten/Neujahr

Über die Festtage gelten folgende Schalteröffnungszeiten:

Freitag	23. Dezember 2011	ganzer Tag geschlossen
Montag	26. Dezember 2011	ganzer Tag geschlossen
Dienstag	27. Dezember 2011	08.00 – 11.30 Uhr / Nachmittag geschlossen
Mittwoch	28. Dezember 2011	08.00 – 11.30 Uhr / Nachmittag geschlossen
Donnerstag	29. Dezember 2011	08.00 – 11.30 Uhr / 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag	30. Dezember 2011	ganzer Tag geschlossen

Bitte holen Sie reservierte Tageskarten Gemeinde rechtzeitig ab. Ab Dienstag, 3. Januar 2012, bedienen wir Sie wieder zu den normalen Öffnungszeiten. 


Gemeinwerk - Sitzungsgeld - Entschädigungen 2011

Damit die Entschädigungen für das Jahr 2011 ausbezahlt werden können, benötigen wir wiederum die Spesenblätter und Sitzungslisten. Wir bitten um Beachtung folgender Punkte:
· Gemeinwerkstunden im Strassen- und Wegwesen sind ausschliesslich über den Wegmeister, Hans Oberli, Obermoosstrasse 55, 3504 Oberhünigen, anzumelden.

· Gemeinwerkstunden für Bachunterhalt sind über den Schwellenmeister, Bernhard Krähenbühl, Hünigenstrasse 30, 3504 Oberhünigen, anzumelden.

· Auf den Spesenblättern muss genau ersichtlich sein, welche Arbeiten ausgeführt und wie viele Stunden dafür aufgewendet wurden. Falls Maschinen zum Einsatz kamen, sind diese genau zu bezeichnen (bei Traktoren unbedingt PS angeben).

· Kommissionsmitglieder haben die Spesenabrechnung vor der letzten Kommissionssitzung durch den Kommissionspräsidenten visieren zu lassen und bei der Gemeindeverwaltung abzugeben. Die Sitzungslisten für Kommissionssitzungen werden durch die Sekretärin/den Sekretär der Kommission geführt und eingereicht.

· Bitte geben Sie auf Ihrem Spesenblatt unbedingt Name, Adresse und Postcheck- oder Bankkonto-Nr. an.

· Die Spesenblätter sind bis spätestens am Mittwoch, 07. Dezember 2011 (Spesenblätter von Kommissionsmitgliedern vor der Schluss-Sitzung) bei der Gemeindeverwaltung Oberhünigen, 3532 Zäziwil, einzureichen!

· Gemeinwerkstunden und Sitzungen, die nach dem 07. Dezember 2011 anfallen, sind auf das nächste Jahr zu übertragen.

Bei der Gemeindeverwaltung können entsprechende Spesenformulare bezogen werden. Wir behalten uns vor, ungenaue und unvollständige Abrechnungsblätter zurückzuweisen. Für die fristgerechte Einreichung der Ansprüche danken wir.


Schliessung Grüngutsammelstelle

Die Grüngutsammelstelle ist noch bis am Samstag, 03. Dezember 2011, offen. Wir bitten die Bevölkerung, allfälliges Grünmaterial nur noch bis zu diesem Datum zu deponieren. Anschliessend wird die Sammelstelle geschlossen und das Material abtransportiert. Ab dem nächsten Frühjahr wird die Sammelstelle wieder zur Verfügung stehen. Die Eröffnung wird im Infoblatt publiziert.

Das Grüngut der Gemeinde Oberhünigen wird neu an Peter Liechti, Lochenbergweg 3, 3510 Konolfingen, geliefert. Dadurch entfällt der längere Weg zur Sammelstelle der BG Mättenberg, Signau. Der Gemeinderat hat daher eine neue Vereinbarung mit Peter Liechti abgeschlossen.


Jugendfachstelle Region Konolfingen

Tag des Kindes

Ein toller Nachmittag für die ganze Familie.

Sonntag, 20. November 2011
von 14.00 bis 17.00 Uhr, Kinderrechtsparcour
von 17.00 bis 19.00 Uhr, Kinderdisco
in der Aula der Sekundarschule Grosshöchstetten.

Bei Spiel und Spass mehr über die Kinderrechte erfahren und tanzend den Nachmittag ausklingen lassen.


Disco

Freitag, 2. Dezember 2011
von 17.00 bis 20.00 Uhr (reserviert für 5. und 6. Klasse)
von 20.00 bis 23.00 Uhr (reserviert für alle ab der 7. Klasse)
im Pfadiheim Kuonolf, Burgdorfstrasse 89, Konolfingen.

Tanzen, Musik hören, chillen, Freunde treffen und Spass haben.

Der Eintritt ist frei.

Jugendfachstelle Region Konolfingen
Tel. 031 790 45 10
www.jugendarbeit-konolfingen.ch


Zum Schluss

Wir wünschen bereits heute allen eine ruhige und besinnliche Adventszeit und wenn es dann soweit ist – fröhliche Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr!

Redaktion: Gemeindeverwaltung Oberhünigen, Bernstrasse 1, 3532 Zäziwil, Telefon 031 710 33 33
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